
3.4 Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 
 2016 + 2017

4 Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausga-
ben im Haushaltsjahr 2016 + 2017

5 Auftragsvergaben

5.1 Informationen über Auftragsvergaben 2017

5.2 Ermächtigungsbeschluss zur Auftragsvergabe bei In-
vestitionsmaßnahmen 2018

6 Unvorhergesehenes

7 Anfragen und Sonstiges

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 09.07.2018
Landratsamt

Klaus Löffler
Verbandsvorsitzender

Zweckverband 63
Schulzentrum
Kronach

Sitzung der Verbandsversammlung des  
Zweckverbandes Schulzentrum Kronach

Am Dienstag, 24.07.2018, um 14:00 Uhr findet im Sit-
zungszimmer des Landratsamtes Kronach eine Sit-
zung der Verbandsversammlung des Zweckverban-
des Schulzentrum Kronach mit folgender Tagesord-
nung statt.

Tagesordnung
1 Informationen

2 Beratung des Haushaltsplanes mit Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2018 sowie des Finanzplanes und Er-
lass der Haushaltssatzung mit Beschluss über den 
Finanzplan

3 Jahresrechnung 2016 + 2017

3.1 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 
 2016 + 2017

3.2 Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung 
 2016 + 2017

3.3 Feststellung der Jahresrechnung 2016 + 2017
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63 Zweckverband Schulzentrum Kronach  
Sitzung der Verbandsversammlung

64 Stadt Kronach 
Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Kronach; 
Aufstellung des Bebauungsplanes für 
das Sondergebiet „Lebensmittelmarkt 
Industriestraße“ mit gleichzeitiger Änderung 
des Bebauungsplanes „Bauzentrum - 
Industriestraße“ (BBauPl 124); vorzeitige 

Bürgerbeteiligung und frühzeitige Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange

65 Stadt Kronach 
Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Kronach; 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Kreuzberg II“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB; 
Billigung des Planentwurfes sowie öffentliche 
Auslegung
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Stadt Kronach 64

Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Kronach; 

Aufstellung des Bebauungsplanes für 
das Sondergebiet „Lebensmittelmarkt 

Industriestraße“ mit gleichzeitiger 
Änderung des Bebauungsplanes 
„Bauzentrum - Industriestraße“  

(BBauPl 124);  
vorzeitige Bürgerbeteiligung und  
frühzeitige Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange
Der Stadtrat der Stadt Kronach hat in seiner Sitzung 
vom 02.07.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Lebensmittelmarkt Industriestraße“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
ohne die Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 
Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen einer Berich-
tigung angepasst.

Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Sonderge-
biet Lebensmittelmarkt Industriestraße“. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes umfasst das Flurstück 309 
der Gemarkung Höfles sowie Teilflächen der Flurstücke 
291/1, 320/1, 402/3, 402/28.

Dies wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich be-
kannt gemacht.

Des Weiteren billigte der Stadtrat den vorgelegten Vorent-
wurf des Bebauungsplanes „Sondergebiet Lebensmittel-
markt Industriestraße“ in der Fassung vom 02.07.2018.

Ferner beschloss der Stadtrat auf Grundlage des gebil-
ligten Vorentwurfes die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Der Planentwurf und die Begründung liegen gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit

von Dienstag, den 24.07.2018,
mit Freitag, den 24.08.2018,

beide Tage eingeschlossen, beim Stadtbauamt Kronach, 
Rathaus, Marktplatz 5, 96317 Kronach, II. Stock (Zimmer 
148) aus. 

Der Planentwurf mit den vorgesehenen verbindlichen 
Festsetzungen und der Begründung kann während der 
Dienststunden 

vormittags:
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr

nachmittags:
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

eingesehen werden. Zusätzlich ist der Planentwurf mit 
den Festsetzungen und der Begründung auch an der 
Aushangtafel im Flur angebracht und kann im Internet  

unter www.kronach.de, Rubrik Rathaus & Stadtwerke, 
Aktuelles, Amtliche Bekanntmachungen, eingesehen 
werden.

Andere Termine zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr, Frei-
tag zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr, können telefonisch 
unter der Telefonnummer: 09261 97-274 bzw. -267 ver-
einbart werden.

Bedenken und Anregungen können während dieser Zeit 
beim Stadtbauamt Kronach schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung handelt und auf die Erstellung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wird. Der Flächennut-
zungsplan wird im Rahmen einer Berichtigung angepasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Kronach, 09.07.2018 
STADT KRONACH

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister

Stadt Kronach 65
Bekanntmachung 

Bauleitplanung der Stadt Kronach; 
1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Kreuzberg II“ im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB; Billigung des 

Planentwurfes sowie öffentliche Auslegung
Nach Durchführung der Bürgerbeteiligung und der Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange hat der Stadtrat der 
Stadt Kronach am 02.07.2018 den Bebauungsplanent-
wurf mit Begründung in der Fassung vom 02.07.2018 
gebilligt. Gleichzeitig wurde beschlossen, die öffentliche 
Auslegung erneut durchzuführen.

Der Bebauungsplan mit den verbindlichen Festsetzungen 
und der Begründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit

von Dienstag, den 24.07.2018
mit Freitag, den 24.08.2018

beide Tage eingeschlossen, beim Stadtbauamt Kronach, 
Rathaus, Marktplatz 5, 96317 Kronach, II. Stock (Zimmer 
148) aus. Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen abge-
geben werden können (§ 4 a Abs. 3 BauGB). 

Der Planentwurf mit den vorgesehenen verbindlichen 
Festsetzungen und der Begründung kann während der 
Dienststunden

vormittags:
Montag bis Donnerstag  von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr

nachmittags:
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
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Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat

eingesehen werden. Zusätzlich ist der Planentwurf mit 
den Festsetzungen und der Begründung auch an der 
Aushangtafel im Flur angebracht und kann im Internet un-
ter www.kronach.de, Rubrik Rathaus & Stadtwerke, Aktu-
elles, Amtliche Bekanntmachungen, eingesehen werden.

Andere Termine zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr, Frei-
tag zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr, können telefonisch 
unter der Telefonnummer: 09261 97-274 bzw. -267 ver-
einbart werden.

Bedenken und Anregungen können während dieser Zeit 
beim Stadtbauamt Kronach schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB geändert. Im vereinfachten Verfahren kann 
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und der 
Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB abge-
sehen werden. Von den genannten Verfahrenserleichte-
rungen wird Gebrauch gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Kronach, 09.07.2018
STADT KRONACH

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister
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